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#ST# Bundesbeschluss
über den weiteren Ausbau

der Eidgenössischen Technischen Hochschule
und der mit ihr verbundenen Anstalten

(Vom 12. Dezember 1967)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 27 der Bundesverfassung,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 5. Juni 19671),

beschliesst:

Art. l

Für den weiteren Ausbau der Eidgenössischen Technischen Hochschule und
der mit ihr verbundenen Anstalten werden Objektkreditefür neue Bauvorhaben
und Zusatzkredite im Gesamtbetrage von!51448000 Franken bewilligt, nämlich :

Objektkredite
Er.

a. Telephonzentrale l 670 000
b. Ausbau der Abteilungfür Chemie 68 712 000
c. Ausbau der Abteilung für Elektrotechnik 73 933 000
d. Erweiterung des Leitungsnetzes des Fernheizkraftwerkes . . . . l 425 000
e. Ausbau des Lehr- und Versuchsgutes für Tierzucht Chamau 2585 000

Zusatzkredite
/. Ausbau der Abteilung für Bauingenieurwesen in der Aussen- Fr>

station Dübendorf l 573 000
g. Ergänzungsbauten für das Institut für Reaktorforschung,

Würenlingen l 550 000

Art. 2
1 Für den Erwerb von Liegenschaften werden Objektkredite von 23020000

Franken bewilligt, nämlich :
Objektkredite

a. FünfbereitserworbeneLiegenschaften(Häldeliwegl5undl7, Fr.
Voltastrasse 15 und 18 und Weinbergstrasse 38) 5 020 000

1)BBl 1967,1,1177.
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Objektkredite
b. Landerwerb für den Neubau der Versuchsanstalt für Wasser- Fr.

bau und Erdbau 8 000 000
c. Erwerb der Liegenschaft Schmelzbergstrasse 28, der Alp Weis-

senstein sowie unvorhergesehene Landerwerbsgeschäfte, die
im Interesse der weiteren Entwicklung der Eidgenössischen
Technischen Hochschule liegen 10 000 000
2 Über den Sammelkredit gemäss Absatz l, Buchstabe c verfügt nach Abzug

des Objektkreditbedarfes für den Erwerb der Liegenschaft Schmelzbergstrasse 28
der Bundesrat. Er erstattet über die Beanspruchung des Kredites jährlich mit der
Staatsrechnung Bericht.

Art. 3

Der Bundesrat ist mit dem Vollzug beauftragt. Er ist befugt, zwischen den
einzelnen Objektkrediten gemäss Artikel l im Rahmen des Gesamtbetrages ge-
ringfügige Verschiebungen vorzunehmen.

Art. 4

Dieser Beschluss ist nicht allgemein verbindlich und tritt sofort in Kraft.

Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den 3. Oktober 1967.

Der Präsident: Rohner

Der Protokollführer: F.Weber

Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den 12. Dezember 1967.

Der Präsident : H. Conzett

Der Protokollführer: Ch.Oser

Der Schweizerische Bundesrat beschliesst:
Veröffentlichung des vorstehenden Bundesbeschlusses im Bundesblatt.

Bern, den 12. Dezember 1967.

Im Auftrag des Schweizerischen Bundesrates,

Der Bundeskanzler :
9603 Ch.Oser
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